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Der 10. Existenzminimumbericht vom 30.1.2015 kommt zu dem Ergebnis, 
dass in den Veranlagungsjahren 2015 und 2016 sowohl beim Grundfreibe-
trag als auch beim Kinderfreibetrag Erhöhungsbedarf besteht. Im Einzelnen 
sieht ein entsprechender Gesetzentwurf folgende Anpassungen vor:

• Grundfreibetrag (aktuell 8.354 €): Anhebung ab 1.1.2015 um 118 € auf 8.472 € und 
ab 1.1.2016 um weitere 180 € auf 8.652 €

• Kinderfreibetrag (aktuell 7.008 € einschl. Freibetrag für Betreuung und Erziehung 
oder Ausbildung): Anhebung ab 1.1.2015 um 144 € auf 7.152 € und ab 1.1. 2016 um 
weitere 96 € auf 7.248 €

• Kindergeld (aktuell 184 € für das erste und zweite Kind, 190 € für das dritte Kind 
und 215 € für das vierte Kind und weitere Kinder): Anhebung ab 1.1.2015 um 4 € 
monatlich je Kind – also für das erste und zweite Kind auf 188 €, für das dritte Kind 
auf 194 € und für weitere Kinder auf 219 €. Ab 1.1.2016 erfolgt eine weitere Erhö-
hung um 2 € monatlich je Kind.

• Kinderzuschlag (aktuell max. 140 € monatlich): Anhebung ab 1.7.2016 um 20 € 
monatlich. Der Kinderzuschlag kommt Eltern zugute, die zwar ihren eigenen Bedarf 
durch Erwerbseinkommen grundsätzlich bestreiten können, aber nicht über ausrei-
chend fi nanzielle Mittel verfügen, um den Bedarf ihrer Kinder zu decken. 

Mit dem Entwurf eines Bürokratieentlastungsgesetzes sollen ab 2016 mehr 
kleine Unternehmen als bisher von Buchführungs- und Aufzeichnungs-
pfl ichten befreit werden. Danach erhöhen sich die entsprechenden Grenzbe-
träge für Umsatz und Gewinn um jeweils 20 % auf 600.000 bzw. 60.000 €. 

Die Planungen sehen des Weiteren vor, Existenzgründer durch die Anhebung der Gren-
zen für Meldepfl ichten nach verschiedenen Wirtschaftsstatistikgesetzen von 500.000 € 
auf 800.000 € später als bisher in der Wirtschaftsstatistik heranzuziehen. 
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Damit Arbeitgeber unkompliziert und kurzfristig Arbeitnehmer als Aushilfen beschäf-
tigen können, ist die pauschale Erhebung der Lohnsteuer mit 25 % des Arbeitslohns 
möglich. Mit der Pauschalierung entfällt die aufwendige Anwendung der elektronischen 
Lohnsteuerabzugsmerkmale. Die Lohnsteuerpauschalierung setzt voraus, dass der täg-
liche Arbeitslohn durchschnittlich zzt. 62 € pro Arbeitstag nicht übersteigt. Als Folge 
der Einführung des Mindestlohns wird die tägliche Verdienstgrenze von 62 € auf 68 € 
(8,50 € für 8 Arbeitsstunden) angehoben. Diese Änderung soll am Tag der Verkündung 
des Gesetzes in Kraft treten und bereits für das Jahr 2015 anzuwenden sein.

Des Weiteren sollen die Mitteilungspfl ichten für Kirchensteuerabzugsverpfl ichtete redu-
ziert und das Faktorverfahren beim Lohnsteuerabzug bei Ehegatten oder Lebenspartnern 
vereinfacht werden. Über die endgültige Gesetzesfassung informieren wir Sie nach des-
sen Verabschiedung.

Regelmäßig wiederkehrende Ausgaben, die bei dem Steuerpfl ichtigen kurze 
Zeit vor Beginn oder kurze Zeit nach Beendigung des Kalenderjahres an-
gefallen sind, zu dem sie wirtschaftlich gehören, zählen bei den Einnah-
men-Überschuss-Rechnern (sog. 4/3-Rechnern) als in diesem Kalenderjahr 
abgefl ossen. Umsatzsteuervorauszahlungen stellen bei den 4/3-Rechnern 
Betriebsausgaben und solche regelmäßig wiederkehrende Ausgaben dar. 

Der Unternehmer hat bis zum 10. Tag nach Ablauf jedes Voranmeldungszeitraums eine 
Voranmeldung abzugeben bzw. auf elektronischem Weg zu übermitteln. Die Vorauszah-
lung ist dann am 10. Tag nach Ablauf des Voranmeldungszeitraums fällig. Verschiebt 
sich der Fälligkeitstermin wegen eines Samstags, Sonn- oder Feiertags vom 10.1. auf 
den 11.1. oder 12.1. und wird sie auch dann erst durch Überweisung bezahlt, ist die 
Vorauszahlung zwar fristgerecht geleistet worden; sie ist nach Auffassung des Bundes-
fi nanzhofs (BFH) in seiner Entscheidung vom 11.11.2014 indes nicht „kurze Zeit“ nach 
Beendigung des Kalenderjahres abgefl ossen. Als „kurze Zeit“ gilt ein Zeitraum von bis zu 
10 Tagen. Wird die Umsatzsteuervorauszahlung also erst am folgenden Montag bezahlt, 
wird sie nach Ablauf des Zehn-Tage-Zeitraums entrichtet und gilt demnach auch als im 
Folgejahr geleistet. Eine Verlängerung des 10-Tage-Zeitraums kommt nach Auffassung 
des BFH nicht infrage.

Anmerkung: Dieser Fall betrifft auch den Betriebsausgabenabzug für das Jahr 2014, 
weil im Jahr 2015 ein Samstag (10.1.2015) als letzter Fälligkeitstermin zum Tragen kam. 
Dadurch verschob sich auch der Termin auf Montag, den 12.1.2015. Wurden also Zah-
lungen am 12.1.2015 geleistet, gelten sie zwar als rechtzeitig geleistet, können aber erst 
im Jahr 2015 als Betriebsausgaben angesetzt werden.

Ist vom Steuerpfl ichtigen eine Lastschrifteinzugsermächtigung erteilt und wird die Vor-
anmeldung fristgerecht eingereicht, gilt die Zahlung als bereits am Fälligkeitstag abge-
fl ossen, wenn das Konto eine entsprechende Deckung aufweist. Dabei ist eine spätere 
Abbuchung des Finanzamtes vom Konto unbeachtlich.

Bitte beachten Sie! Im Jahr 2016 fällt der 10.1. auf einen Sonntag und der Fälligkeits-
termin verschiebt sich auf den 11.1. Eine Zuordnung der Zahlung zum Jahr 2015 kann 
nur erreicht werden, wenn die Überweisung bis zum 10.1.2016 geleistet wird.

Einnahmen sind innerhalb des Kalenderjahres bezogen, in dem sie dem 
Steuerpfl ichtigen zugefl ossen sind, d. h. in dem er über diese wirtschaftlich 
verfügen kann. Geldbeträge fl ießen in der Regel dadurch zu, dass sie bar 
ausgezahlt oder einem Bankkonto des Empfängers gutgeschrieben werden. 
Indes kann auch eine Gutschrift in den Büchern des Verpfl ichteten einen 

Zufl uss bewirken, wenn in der Gutschrift nicht nur das buchmäßige Festhalten einer 
Schuldverpfl ichtung zu sehen ist, sondern darüber hinaus zum Ausdruck gebracht wird, 
dass der Betrag dem Berechtigten von nun an zur Verwendung zur Verfügung steht. 

Bei beherrschenden Gesellschaftern ist der Zufl uss eines Vermögensvorteils aber – wie 
der Bundesfi nanzhof (BFH) erneut mit seinem Urteil vom 2.12.2014 bestätigt – nicht 
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erst im Zeitpunkt der Gutschrift auf dem Konto des Gesellschafters, sondern bereits im 
Zeitpunkt der Fälligkeit der Forderung anzunehmen; denn ein beherrschender Gesell-
schafter hat es regelmäßig in der Hand, sich geschuldete Beträge auszahlen zu lassen. 
Diese Zufl ussregel gilt jedenfalls dann, wenn der Anspruch eindeutig, unbestritten und 
fällig ist und sich gegen eine zahlungsfähige Gesellschaft richtet.

Beim beherrschenden Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft ist als Zeitpunkt des 
Zufl usses von Gewinnanteilen i. d. R. der Zeitpunkt der Beschlussfassung anzusehen, 
und zwar selbst dann, wenn in dem Beschluss über die Ausschüttung ein späterer 
Fälligkeitszeitpunkt bestimmt war. Denn der Anspruch des Gesellschafters einer GmbH 
auf Auszahlung des Gewinns entsteht mit dem Beschluss der Gesellschafterversamm-
lung über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des Gewinns. Er 
wird nach Fassung des Gewinnverteilungsbeschlusses sofort fällig, wenn nicht die 
Satzung der GmbH Vorschriften über Gewinnabhebungen oder Auszahlungen zu ei-
nem späteren Zeitpunkt enthält. Fehlen entsprechende Regelungen, hat es der beherr-
schende Gesellschafter einer zahlungsfähigen GmbH in der Hand, den Fälligkeitszeit-
punkt des Auszahlungsanspruchs nach seinem Ermessen zu bestimmen. Er kann damit 
bereits im Zeitpunkt der Beschlussfassung über seinen Gewinnanteil verfügen.

Die private Nutzung eines Kfz, das zu mehr als 50 % betrieblich genutzt 
wird, ist für jeden Kalendermonat grundsätzlich mit 1 % des inländischen 
Listenpreises im Zeitpunkt der Erstzulassung zuzüglich der Kosten für Son-
derausstattung einschließlich Umsatzsteuer anzusetzen. Abweichend hier-
von kann die private Nutzung mit den auf die Privatfahrten entfallenden 

Aufwendungen angesetzt werden, wenn die für das Kraftfahrzeug insgesamt entste-
henden Aufwendungen durch Belege und das Verhältnis der privaten zu den übrigen 
Fahrten durch ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch nachgewiesen werden.

Der Begriff des ordnungsgemäßen Fahrtenbuchs ist gesetzlich nicht näher bestimmt. 
Die dem Nachweis des zu versteuernden Privatanteils an der Gesamtfahrleistung die-
nenden Aufzeichnungen müssen eine hinreichende Gewähr für ihre Vollständigkeit und 
Richtigkeit bieten und auf ihre materielle Richtigkeit hin überprüfbar sein. Dazu gehört 
auch, dass das Fahrtenbuch zeitnah und in geschlossener Form geführt worden ist und 
dass es die zu erfassenden Fahrten einschließlich des an ihrem Ende erreichten Gesamt-
kilometerstands vollständig und in ihrem fortlaufenden Zusammenhang wiedergibt. 

Eine mittels eines Computerprogramms erzeugtes Fahrtenbuch, an deren bereits ein-
gegebenem Datenbestand zu einem späteren Zeitpunkt noch Veränderungen vorge-
nommen werden können, ohne dass die Reichweite dieser Änderungen in der Datei 
selbst dokumentiert und bei gewöhnlicher Einsichtnahme in die Datei offengelegt 
wird, stellt kein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch dar. Das entschied das Finanzgericht 
Baden-Württemberg mit Urteil vom 14.10.2014.

Anmerkung: Der Bundesfi nanzhof hatte bereits mit Beschluss vom12.7.2011 festgelegt, 
dass die mithilfe des MS Excel-Tabellenkalkulationsprogramms erstellten Tabellenblät-
ter sowie die diesen zugrunde liegenden handschriftlichen losen Aufzeichnungen nicht 
den von der Rechtsprechung geforderten Anforderungen genügen. 

Die Anwendung des Abgeltungsteuersatzes in Höhe von 25 % (zzgl. Soli-
Zuschlag) ist gesetzlich ausgeschlossen, wenn Gläubiger und Schuldner der 
Kapitalerträge „einander nahestehende Personen“ sind. 

Dazu hat der Bundesfi nanzhof (BFH) jedoch mit 3 Urteilen vom 29.4.2014 
entschieden, dass die Anwendung des Abgeltungsteuersatzes in Höhe von 

25 % (zzgl. Soli-Zuschlag) nicht schon allein deshalb ausgeschlossen ist, weil Gläubiger 
und Schuldner der Kapitalerträge Angehörige sind. Der gesetzliche Tatbestand ist dahin-
gehend einschränkend auszulegen, dass ein solches Näheverhältnis nur dann vorliegt, 
wenn auf eine der Vertragsparteien ein beherrschender oder außerhalb der Geschäfts-
beziehung liegender Einfl uss ausgeübt werden kann oder ein eigenes wirtschaftliches 
Interesse an der Erzielung der Einkünfte des anderen besteht.
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Mit Urteil vom 28.1.2015 stellte der BFH nunmehr erstmals jedoch fest, dass die An-
wendung des Abgeltungsteuersatzes bei der Gewährung von Darlehen zwischen Ehe-
gatten aufgrund eines fi nanziellen Abhängigkeitsverhältnisses ausgeschlossen ist.

Im entschiedenen Fall gewährte ein Steuerpfl ichtiger seiner Ehefrau fest verzinsliche 
Darlehen zur Anschaffung und Renovierung einer fremd vermieteten Immobilie. Die Be-
sonderheit des Falles lag darin, dass die Ehefrau weder über eigene fi nanzielle Mittel 
verfügte noch eine Bank den Erwerb und die Renovierung des Objekts zu 100 % fi nan-
ziert hätte und sie daher auf die Darlehensgewährung durch den Kläger angewiesen war. 
In diesem Fall liegt nach Auffassung des BFH ein Beherrschungsverhältnis vor, das zum 
Ausschluss der Anwendung des gesonderten Tarifs für Kapitaleinkünfte führt.

Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer können i. d. R nicht als 
Betriebsausgaben abgezogen werden. Eine Ausnahme gilt dann, wenn für 
die betriebliche oder berufl iche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Ver-
fügung steht. In diesem Fall ist der Abzug allerdings auf 1.250 € im Jahr 

begrenzt. Diese Beschränkung der Abzugshöhe gilt dann nicht, wenn das Arbeitszimmer 
den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und berufl ichen Tätigkeit bildet.

In seiner Entscheidung vom 11.11.2014 kam der Bundesfi nanzhof (BFH) zu dem 
Entschluss, dass auch ein Kellerraum, soweit er in die häusliche Sphäre eingebunden 
ist, als häusliches Arbeitszimmer anerkannt werden kann. Des Weiteren kann das 
„Keller-Arbeitszimmer“ auch den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruf-
lichen Tätigkeit des Steuerpfl ichtigen bilden. 

Im entschiedenen Fall bezog der BFH die Versorgungsbezüge eines Pensionärs, der Gut-
achtertätigkeiten verrichtete, nicht in die Gesamtbetrachtung der einzelnen betrieb-
lichen und berufl ichen Tätigkeiten ein; das Arbeitszimmer galt somit als Mittelpunkt 
der gesamten betrieblichen und berufl ichen Tätigkeit, der Steuerpfl ichtige konnte die 
Aufwendungen in voller Höhe steuerlich geltend machen. Nach Auffassung des BFH sind 
nur Einkünfte zu berücksichtigen, die grundsätzlich ein Tätigwerden des Steuerpfl ichti-
gen im Veranlagungszeitraum erfordern; das ist bei Versorgungsbezügen nicht der Fall. 

Die auf ein häusliches Arbeitszimmer anteilig entfallenden Betriebsausgaben sind nach 
dem Verhältnis der Fläche des Arbeitszimmers zu der Wohnfl äche der Wohnung zu er-
mitteln. Nicht zur Wohnfl äche gehören die Grundfl ächen von Nebenräumen, insbeson-
dere u. a. Kellerräumen. Dient ein Raum allerdings unmittelbar seiner Funktion nach 
dem Wohnen und ist er nach seiner baulichen Beschaffenheit (z. B. Vorhandensein von 
Fenstern), Lage (unmittelbare Verbindung zu den übrigen Wohnräumen) und Ausstat-
tung (Wand- und Bodenbelag, Beheizbarkeit, Einrichtung) dem Standard eines Wohn-
raums vergleichbar und zum dauernden Aufenthalt von Menschen tatsächlich geeignet 
und bestimmt, so ist die Lage im Keller nicht von Bedeutung. Die Gesamtwohnfl äche, 
bestehend aus Erdgeschoss und „Keller-Arbeitszimmer“ war damit ins Verhältnis zur 
Fläche des Arbeitszimmers selbst zu setzen.
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Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, 
Soli.-Zuschlag (mtl.)

11.05.2015

Gewerbesteuer, Grundsteuer 15.05.2015

Sozialversicherungsbeiträge 27.05.2015

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

Seit 1.1.2015 = -0,83, 1.7.2014 - 31.12.2014 = -0,73, 1.1.2014 – 30.6.2014 = -0,63 %, 1.7.2013 
– 31.12.2013 = -0,38 %, 1.1.2013 – 30.6.2013 = -0,13 %, 1.1.2012 – 31.12.2012 = 0,12 %     
Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 

Basiszinssatz + 5-%-Punkte
Basiszinssatz + 8-%-Punkte

Verbraucherpreisindex: 
2010 = 100 

2015: März: = 107,0; Februar = 106,5; Januar = 105,5; 2014: Dezember = 106,7; November = 
106,7; Oktober = 106,7; September = 107,0; August = 107,0; Juli = 107,0; Juni = 106,7. 
Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Zahlen und Fakten – Konjunkturindikatoren

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Ände-
rungen, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.


